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Regeste

Prüfungsergebnisse

Erwägungen

E. 1
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

E. 3
Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück) - die
Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Akten zurück) Der vorsitzende Richter: Der
Gerichtsschreiber: David Aschmann Salim Rizvi Versand: 7. Dezember 2012
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